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BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
1 StR 447/23 

vom 

11. Januar 2024 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

1.                                                                             

2.                                                                             

 

 

wegen Steuerhinterziehung u.a. 

 

hier: Revision des Angeklagten H.       
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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Beschwerde-

führers und des Generalbundesanwalts am 11. Januar 2024 gemäß § 349 

Abs. 4, § 357 Satz 1 StPO beschlossen: 

 

Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts 

Aachen vom 8. Mai 2023 – auch soweit es den nicht revidierenden 

Mitangeklagten betrifft – mit den Feststellungen aufgehoben.  

 

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung – auch 

über die Kosten des Rechtsmittels – an eine andere Wirtschafts-

strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Vorenthaltens und Verun-

treuens von Arbeitsentgelt in 119 Fällen, Betruges in 98 Fällen und Steuerhinter-

ziehung in 33 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn 

Monaten verurteilt. Den nicht revidierenden Mitangeklagten hat die Strafkammer 

wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 36 Fällen, Betruges 

in 41 Fällen sowie Steuerhinterziehung in 30 Fällen unter Einbeziehung der Ein-

zelstrafen aus dem Urteil des Amtsgerichts Heinsberg vom 13. April 2021 zu ei-

ner Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung es zur 

Bewährung ausgesetzt hat. Der Angeklagte wendet sich mit seiner insoweit be-

schränkten, auf die allgemeine Sachrüge gestützten Revision gegen den Rechts-

folgenausspruch. Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung des Urteils insgesamt.  
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1. Die Revisionsbeschränkung ist unwirksam. Die Feststellungen zum 

Schuldspruch weisen, wie sich aus nachfolgenden Ausführungen ergibt, so weit-

gehende Lücken auf, dass sich Art und Umfang der Schuld nicht in dem zur Über-

prüfung des Strafausspruchs notwendigen Maße bestimmen lassen und die in 

der Regel gegebene Trennbarkeit zwischen Schuld- und Strafausspruch aus-

nahmsweise zu verneinen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Juli 1993 – 3 StR 

334/93, NStZ 1994, 130 mwN).  

2. Die lückenhaften Feststellungen ermöglichen dem Senat schon nicht 

die Überprüfung des Schuldspruchs.   

a) Die Ausführungen des Landgerichts beschränken sich darauf, mitzutei-

len, dass der Angeklagte – zum Teil zusammen mit dem Mitangeklagten – als 

Arbeitgeber Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung anmel-

dete, Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer, Beiträge zur Berufsgenossen-

schaft sowie zur SOKA-Bau nicht abführte und die Schwarzlohnzahlungen durch 

Scheinrechnungen verdeckte. Des Weiteren nennt die Strafkammer die geschä-

digten Sozialversicherungsträger und die jeweiligen Schadensbeträge. Indes fin-

den sich an keiner Stelle des Urteils Erläuterungen dazu, wie das Landgericht die 

zuständigen Sozialversicherungsträger ermittelt und die nicht abgeführten Bei-

träge und verkürzten Steuern berechnet hat.  

b) Auf dieser Grundlage war dem Senat auch die Überprüfung des Schuld-

spruchs nicht zuletzt deshalb verwehrt, weil neben dem Schadensumfang auch 

die Anzahl der geschädigten Sozialversicherungsträger und damit die der Taten 

nach § 266a StGB nicht nachvollziehbar war. Das Urteil unterliegt deshalb insge-

samt der Aufhebung. Diese ist auf den nicht revidierenden Mitangeklagten zu 

erstrecken (§ 357 Satz 1 StPO).  
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3. Für die neue Verhandlung und Entscheidung weist der Senat auf Fol-

gendes hin: 

Soweit der Angeklagte Beiträge zur Berufsgenossenschaft nicht ord-

nungsgemäß abgeführt hat, kommt nicht der Tatbestand des Betruges (§ 263 

StGB), sondern der des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt 

(§ 266a Abs. 2 StGB) in Betracht, da es sich insoweit um von dem Arbeitgeber 

nach dem Gesetz (§ 150 Abs. 1 Satz 1 SGB VII) geschuldete Beiträge zur ge-

setzlichen Unfallversicherung und damit um Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-

cherung handelt (BGH, Beschluss vom 10. November 2009 – 1 StR 283/09 

Rn. 45). 

Jäger  Wimmer  Leplow 

 Allgayer  Munk 

Vorinstanz: 

Landgericht Aachen, 08.05.2023 - 86 KLs-301 Js 33/22-11/22 
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